jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1197 ABGB Vertretung

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Wenn der Gesellschaftsvertrag einer Aul3engesellschaft nichts anderes vorsieht, deckt sich die Befugnis zur
Vertretung aller Gesellschafter in Gesellschaftsangelegenheiten mit der Befugnis zur Geschaftsfihrung.

2. (2)Bei einer unternehmerisch tatigen AuRengesellschaft werden alle Gesellschafter aus dem Handeln eines
Gesellschafters im Namen der Gesellschaft auch dann berechtigt und verpflichtet, wenn dieser Gesellschafter
nicht, nicht allein oder nur beschrankt vertretungsbefugt war, der Dritte den Mangel der Vertretungsbefugnis
aber weder kannte noch kennen musste. Dasselbe gilt fUr nicht unternehmerisch tatige Aulengesellschaften,
wenn sich die Gesellschafter als Unternehmer an der Gesellschaft beteiligen.

3. (3)Bei Gesamtvertretung genlgt die Abgabe einer gesellschaftsbezogenen Willenserklarung gegenlber einem der
zur Mitwirkung an der Vertretung befugten Gesellschafter (passive Einzelvertretung).

4. (4)Wer, ohne Gesellschafter zu sein, mit der Vertretung in Gesellschaftsangelegenheiten betraut wird, vertritt die
Gesellschafter nach MaRRgabe der erteilten Vollmacht.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 1197 ABGB Vertretung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


